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VORGEHENSWEISE WAHL DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2017 
 
Der Vorstand der Österreichischen Tierärztekammer hat mit Beschluss vom 
31.1.2017 ergänzt durch den Beschluss vom 28.2.2017 nachfolgende Vorgehens-
weise zur Wahl der Delegiertenversammlung 2017 beschlossen: 
 

 Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, keine Wahlwerbung für die Kam-
merwahl 2017 im Vetjournal zu erlauben. 

 Im Vetjournal (Aprilausgabe) sollen die Namen der wahlwerbenden Listen 
mit den jeweiligen Zustellbevollmächtigten veröffentlicht werden, der Ab-
druck der gesamten Wahlliste wird nicht vorgenommen. 

 Es wurde entschieden, dass, entsprechend der Vorgehensweise zur Wahl 
2013, die Homepage der Österreichischen Tierärztekammer zum Zwecke der 
Bewerbung der Wahlliste zur Verfügung gestellt werden soll. Das bedeutet, 
dass unter dem Reiter „Wahlwerbende Listen“ ein Pdf. Dokument mit der je-
weiligen Wahlwerbung verlinkt werden kann. Die Wahlwerbung darf höchs-
ten 1 A 4 Seite betragen.  

 Zustellbevollmächtige haben die Möglichkeit, zum Zwecke der Information 
der wahlberechtigten Kammermitglieder im betreffenden Wahlkörper eine 
Excel-Liste im Kammeramt anzufordern. Die Excel Liste beinhaltet den Namen 
der wahlberechtigten Mitglieder sowie die Adresse (Berufssitz oder Dienst-
ort). Diese Liste wird dem Zustellbevollmächtigten elektronisch übermittelt. 

 E-Mailadressen werden nicht zur Verfügung gestellt. Stattdessen soll ein ein-
maliger gemeinsamer Kammer-Newsletter an alle Kammermitglieder in dem 
alle wahlwerbenden Listen angeführt werden und mit ihrem Kammer-Wahl-
werbe-PDF verlinkt, vom Kammeramt übermittelt werden.  

 Anfragen bezüglich der Wahl sollen ausschließlich schriftlich an die Wahl-
kommission und nicht an die Mitarbeiter des Kammeramtes gestellt werden. 

 Die Portokosten für die Rücksendungen der Stimmkuverts werden von der 
Österreichischen Tierärztekammer übernommen. Dadurch sollen „Wahlzu-
ckerln“ der Wahlgruppen vermieden werden. 


